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Im Oktober 2011 

 
 

Mandantenrundschreiben „Gemeinnützige Organisationen“  
zum IV. Quartal 2011    
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder 
geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen 
Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen.  
Bitte lesen Sie im Einzelnen: 
 

Inhalt 

1. Leistungen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen und Umsatzsteuer 

2. Können Verluste aus Übungsleitertätigkeiten steuerlich geltend gemacht werden? 

3. Schadensbegrenzung bei krankheitsbedingter Urlaubsabgeltung 

4. Fahrtkostenpauschale von 0,30 EUR bei Reisekosten auf der Kippe? 

5. Festlegen einer durchschnittlichen Stundenzahl im Monat im Arbeitsvertrag unwirksam 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
WEKO 

gez. gez. gez. 
Markus Welte Matthias Koch Susanne Schneider  
Steuerberater Steuerberater Steuerberaterin 
Wirtschaftsprüfer 
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1. Leistungen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen und Umsatzsteuer 
Rechtslage  
Lange war umstritten, ob Hauswasseranschlüsse dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. 
Aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gab das 
Bundesfinanzministerium (BMF) in 2009 seine damalige Rechtsposition auf und erkannte den 
Ansatz des ermäßigten Steuersatzes für den Fall an, dass der Wasserversorger auch den 
Hausanschluss erstellte. Das seinerzeitige Schreiben beantwortete jedoch nicht alle Fragen. 

Neue Verwaltungsanweisung  
Ergänzend zum Schreiben des BMF hat aktuell die Oberfinanzdirektion (OFD) Niedersachsen zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung kommunaler Wasserversorgungsunternehmen Stellung bezogen. 
Die Verfügung befasst sich mit dem Legen von Hauswasseranschlüssen, der Vermietung von 
Wasseruhren und Standrohren zur Bereitstellung von Bauwasser sowie der Weiterleitung von 
Ablesedaten an Gemeinden und Landkreise. Hausanschlussleistungen sind demnach auch 
begünstigt, wenn sie gegenüber Anschlusskunden erbracht werden, die nicht direkt vom Betreiber 
des Wassernetzes mit Wasser beliefert werden, sondern über einen Dritten, der dieses seinerseits 
vom Betreiber des Wassernetzes bezieht. Dem Regelsteuersatz unterliegen hingegen 
Hausanschlussleistungen, die außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes durchgeführt werden, 
sowie Leistungen am Hausnetz selbst. 

Konsequenzen  
Die Verfügung klärt einige Fälle, die bisher beim BMF offen geblieben sind. Sie ist daher von 
Wasserversorgern zu beachten. Entsprechend den Ausführungen des BMF geht die Verfügung 
ebenfalls davon aus, dass das Legen eines Wasseranschlusses nur in Kombination mit einer 
Wasserlieferung begünstigt ist. Ob dies der Vorgabe des EuGH entspricht, bleibt abzuwarten. 

2. Können Verluste aus Übungsleitertätigkeiten steuerlich geltend gemacht werden? 

Kernproblem 
 Einnahmen aus sog. nebenberuflicher Übungsleitertätigkeit bleiben bis zu einem Betrag von 2.100 
EUR von der Einkommensteuer befreit. Hierunter fallen nicht nur Übungsleiter (wie der Name 
vermuten lässt), sondern auch Sport- und Musiklehrer, sowie sonstige nebenberufliche Tätigkeiten 
als Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Künstler oder bei der Pflege alter, kranker oder behinderter 
Menschen. Zudem ist Voraussetzung, dass die Beträge von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts oder einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Einrichtung gezahlt 
werden. Wird der Freibetrag von 2.100 EUR überschritten, können nur mit der Tätigkeit 
zusammenhängende Ausgaben abgezogen werden, die den Betrag der steuerfreien Einnahmen 
übersteigen. Damit soll eine Doppelberücksichtigung von Ausgaben verhindert werden. Über die 
Auslegung der Vorschrift gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen, wenn ein Überschuss der 
Ausgaben vorliegt, während die Einnahmen unter dem Freibetrag bleiben. Kann dann ein Verlust 
steuerlich geltend gemacht werden? 

Sachverhalt 
 Der hauptberuflich bei einem Steuerberater angestellte Betriebswirt war nebenberuflich als 
Tanzsportübungsleiter tätig und erzielte hieraus Einnahmen in Höhe von 1.128 EUR. Dem standen 
Ausgaben von 2.417 EUR gegenüber, so dass sich rechnerisch ein Verlust von 1.289 EUR ergab, 
den der Übungsleiter zum Abzug bringen wollte. Das Finanzamt lehnte dies mit dem Hinweis auf 
den Wortlaut des Gesetzes ab. Demnach sei eine Verrechnung mit Ausgaben nur dann möglich, 
wenn die Einnahmen den steuerfreien Betrag von 2.100 EUR überschritten. Weil das hier nicht der 
Fall war, setzte das Finanzamt die Einkünfte mit 0 EUR an. Zum Glück war der Tänzer auch im 
Hauptberuf begnadet und zog vor das Finanzgericht (FG). 

Entscheidung 
 Das FG Rheinland-Pfalz gab dem Übungsleiter Recht. Zwar stelle der Gesetzeswortlaut klar, dass 
das Abzugsverbot auf den Betrag der steuerfreien Einnahmen begrenzt sei, damit kein doppelter 
steuerlicher Vorteil eintrete. Bei der Sachlage im Streitfall sei aber auch zu berücksichtigen, dass 
durch die gesetzliche Regelung generell eine Besserstellung erreicht werden solle, keinesfalls eine 
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Schlechterstellung. Nur eine Verlustberücksichtigung werde dem objektiven Nettoprinzip und der 
Zielrichtung der Vorschrift gerecht, zumal hierdurch im Vergleich zu einem hauptberuflich tätigen 
Übungsleiter das gleiche Ergebnis erzielt würde. 

Konsequenz 
 Ob der Tänzer hier noch einmal vor dem BFH glänzen muss, steht noch nicht fest, denn das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision wurde zugelassen, weil die Streitfrage einer 
höchstrichterlichen Klärung bedarf. 

3. Schadensbegrenzung bei krankheitsbedingter Urlaubsabgeltung 

Kernfrage 
 Urlaubsansprüche, jedenfalls die gesetzlichen Mindestansprüche, die ein Arbeitnehmer 
krankheitsbedingt nicht geltend machen kann, bleiben erhalten und sind abzugelten; so der 
Europäische Gerichtshof (EuGH). Darüber hinaus entsteht der Urlaubsanspruch auch dann, wenn 
ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist, so das Bundesarbeitsgericht (BAG). Damit 
werden Urlaubsansprüche von langzeiterkrankten Arbeitnehmern zu einem erheblichen 
wirtschaftlichen Risiko für die Arbeitgeber. Beim Europäischen Gerichtshof ist jetzt ein Verfahren 
anhängig, in dem zu klären ist, ob diese sich perpetuierende Kette von wachsenden und im Zweifel 
abzugeltenden Urlaubsansprüchen von Langzeiterkrankten begrenzt werden kann. Die 
Generalanwältin beim EuGH hat sich dafür ausgesprochen. 

Sachverhalt 
 Der Kläger des deutschen Ursprungsverfahrens war 2002 nach einem Infarkt arbeitsunfähig 
erkrankt; allerdings einigten sich die Parteien erst 2008 auf die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses. Eingeklagt hatte er die Abgeltung der Urlaubsansprüche für die Jahre 2002 
bis 2008. Das zuständige Landesarbeitsgericht legte nun dem Europäischen Gerichtshof die 
Fragen zur Entscheidung vor, ob das Europäische Recht eine Ansammlung von 
Urlaubsabgeltungsansprüchen über mehrere Jahre hinweg gebiete und ob es den Mitgliedstaaten 
gestattet sei, eine zeitliche Begrenzung für diese Ansprüche von 18 Monaten vorzusehen. 

Die Auffassung der Generalanwaltschaft 
 Zwar lehnt es die Generalanwaltschaft (wie der Europäische Gerichtshof auch) ab, dass 
Urlaubsabgeltungsansprüche langzeiterkrankter Arbeitnehmer insgesamt verfallen können. Sie hält 
aber eine zeitliche Begrenzung des Anwachsens solcher Ansprüche auf 18 Monate für zulässig. 
Eine entsprechende zeitliche Begrenzung stehe im Einklang mit Unionsrecht und schütze den 
Arbeitnehmer ausreichend. In Ermangelung einer europäischen Regelung sei es daher den 
Mitgliedstaaten möglich, entsprechende Begrenzungsregelungen vorzusehen. 

Hintergrund 
 Die Auffassung der Generalanwältin ist zu begrüßen; ob der Europäische Gerichtshof ihr folgt, 
bleibt abzuwarten. Denn in seiner Entscheidung wird sich das Gericht mit der deutschen 
Urlaubssystematik beschäftigen müssen. Insbesondere wird er sich wohl zu Fragen der 
Abgrenzung von Erholungs- und Krankheitsurlaub sowie zu Fragen der Grenzen für die Abgeltung 
gesetzlicher Urlaubsansprüche im Fall der Beendigung von Arbeitsverhältnissen äußern müssen. 

4. Fahrtkostenpauschale von 0,30 EUR bei Reisekosten auf der Kippe? 

Kernproblem  
Beruflich veranlasste Reisekosten dürfen vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden, soweit sie 
die beim Arbeitnehmer abzugsfähigen Werbungskosten nicht übersteigen. Benutzt der 
Arbeitnehmer hierbei seinen privaten Pkw, können die Fahrtkosten grundsätzlich mit 0,30 EUR 
pauschal je Fahrkilometer angesetzt werden. In der Praxis wird zumeist auf diese zuletzt 2001 vom 
Bundesfinanzministerium festgelegte Kilometerpauschale zurückgegriffen, obwohl es das 
Finanzamt zulässt, die Fahrtkosten individuell auf Basis der Gesamtkosten des Fahrzeugs zu 
ermitteln. Während die 2001 verkündete Pauschale eine reine Euro-Umrechnung darstellte, hat die 
letzte Erhöhung im Jahr 2000 um etwa 0,03 EUR stattgefunden. Angesichts der Preisentwicklung 
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im vergangenen Jahrzehnt erscheint dies geradezu marginal. Jetzt wurde das Thema erneut 
aufgegriffen; Auslöser war ausgerechnet der öffentliche Dienst in der Funktion als Arbeitgeber. 

Sachverhalt  
Als ungerecht mag es auf den ersten Blick empfunden werden, dass die an Beamte und Angestellte 
im öffentlichen Dienst gezahlten Reisekosten (bis auf Ausnahmen), unabhängig von einem Verweis 
auf die für "normale" Arbeitnehmer geltenden Höchstbeträge aus dem Steuerrecht, lohnsteuerfrei 
sind. Auf den zweiten Blick stellt man jedoch fest, dass die aus öffentlichen Kassen gezahlten 
Reisekosten häufig identisch oder sogar niedriger sind, so dass dem Thema die steuerliche Brisanz 
weitgehend entzogen ist. Jedoch werden in manchen Bundesländern höhere Vergütungen nach 
den geltenden Landesreisekostengesetzen gezahlt. Ein Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in 
Baden-Württemberg erhält z. B. bei Nutzung eines Privatwagens von über 600 ccm Hubraum eine 
Pauschale von 0,35 EUR je Kilometer. Da anzunehmen ist, dass in der Autobauermetropole die 
meisten Beamten nicht unbedingt einen Fiat 500 aus solchen Zeiten fahren, in denen die 
Typenbezeichnung noch für den Hubraum stand, dürfte der erhöhte Satz der Regel entsprechen 
(die Fahrer des alten Fiat 500 werden mit einem Abzug von 0,10 EUR bestraft). In einem 
Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren verlangte ein angestellter Steuerberater die Gleichbehandlung 
und begehrte den Abzug von 0,35 EUR für seinen Pkw (über 600 ccm). Als Nachweis diente ihm 
ein vom Statistischen Bundesamt ermittelter Kraftfahrer-Preisindex von 0,3572 EUR. 

Entscheidung  
Nachdem sowohl das Finanzgericht Baden-Württemberg als auch der Bundesfinanzhof (BFH) den 
Fall negativ beschieden haben, ist jetzt die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gefragt. 
Zumindest die Steuerrichter beriefen sich darauf, typisierende Verwaltungsvorschriften nicht ändern 
zu können. Zudem stehe dem Arbeitnehmer ein Nachweis durch Gesamtkostenermittlung zu. Der 
BFH wollte auch keine Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern sehen; das muss das 
Bundesverfassungsgericht jetzt überprüfen, nachdem der streitbare Steuerberater 
Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. 

Konsequenz  
Der Fall ist nicht so spektakulär wie seinerzeit die Entfernungspauschale. Dennoch sind Berater in 
Fällen mit größerer Tragweite dazu angehalten, das Verfahren mit Hinweis auf ein Ruhen bis zu 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts offenzuhalten. Zu über den 0,30 EUR 
hinausgehenden Erstattungen "privater" Arbeitgeber ist auch im Hinblick auf zusätzliche Risiken im 
Sozialversicherungsrecht zunächst nicht zu raten. Ein erweiterter Werbungskostenabzug ist im 
Veranlagungsverfahren des Arbeitnehmers immer noch möglich. Zudem sollte die Möglichkeit des 
Einzelnachweises verstärkt in Betracht gezogen werden. Hier sind allerdings Nachweise als Belege 
zum Lohnkonto zu nehmen. 

5. Festlegen einer durchschnittlichen Stundenzahl im Monat im Arbeitsvertrag unwirksam  
Rechtslage  
Um Arbeitnehmer flexibler einsetzen zu können, sehen viele (Standard)Arbeitsverträge lediglich 
regelmäßige Rahmenarbeitszeiten vor, ohne jedoch den genauen Beschäftigungszeitraum 
festzulegen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte nunmehr über die Wirksamkeit einer solchen 
Arbeitszeitklausel zu befinden, die lautete: "Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im monatlichen 
Durchschnitt 150 Stunden zu arbeiten." 

Sachverhalt  
Der Kläger war auf der Grundlage der vorgenannten Arbeitsvertragsklausel beschäftigt und 
arbeitete tatsächlich durchschnittlich 188 Stunden im Monat. Der geltende Tarifvertrag sah für 
Vollzeitbeschäftigte eine Mindestarbeitszeit von 160 Stunden im Monat vor. Mit seiner Klage 
begehrte der Arbeitnehmer die Feststellung, dass seine monatliche Arbeitszeit dem tatsächlichen 
Beschäftigungsumfang entsprach, bekam aber nur teilweise Recht. 

Entscheidung  
Das Bundesarbeitsgericht hielt die arbeitsvertragliche Klausel schließlich unter dem Gesichtspunkt 
einer unangemessenen Benachteiligung durch Allgemeine Geschäftsbedingungen für unwirksam, 
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weil sie nicht klar und verständlich sei. Insbesondere bleibe der Arbeitnehmer über den Umfang 
seiner Beschäftigung und deren Zeitraum im Unklaren. So sei die Klausel nicht so zu verstehen, 
dass der Kläger 150 Stunden pro Monat zu arbeiten habe; vielmehr könne es auch so sein, dass 
der Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg auf einen Monatsdurchschnitt von 150 
Stunden kommen müsse. Im Klageweg könne er aber nur die Feststellung bis zur tarifvertraglich 
festgelegten Mindestarbeitszeit pro Monat erreichen. 

Konsequenz  
Die Entscheidung zeigt, wie genau auf arbeitsvertragliche Formulierungen zu achten ist. Eine 
Klausel, die zu einer Arbeitsleistung von 150 Stunden pro Monat verpflichtet hätte, wäre (wohl) 
wirksam gewesen. 

 


